
Übersicht Änderungen der Gemeindeordnung 

 Die Rechte auf Einberufung von Gemeinderatssitzungen (§ 34 Abs. 1 GemO) und auf Bildung 
von Akteneinsichtsausschüssen (§ 24 Abs. 3 GemO) werden nicht erweitert, sondern bleiben 
wie bisher einem Viertel des Gemeinderäte (GR) vorbehalten.  

 Das im Gesetzesentwurf vorgesehene Recht einer Fraktion  oder eines Sechstels der 
Gemeinderäte auf Unterrichtung in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer 
Verwaltung (§ 24 Abs. 3, Satz 1 GemO) bleibt wie von grün-rot intendiert.                           Auch 
das Recht einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinderatsmitglieder, einen 
Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen (§  34 Abs.1 
Satz 4 GemO) soll eingeführt werden.  

 Die Entscheidung über die Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit von vorberatenden 
gemeinderätlichen Ausschusssitzungen soll als Kann-Bestimmung den Städten und 
Gemeinden überlassen werden(§ 39 Abs. 5 Satz 2 GemO). 

 § 32a Abs. 4 des Gesetzentwurfs, der in Kommunen bis 18 Gemeinderäten für 
GemeinderätInnen ohne Fraktionsmitgliedschaft zusätzliche Rechte vorgesehen hätte, wird 
ersatzlos gestrichen.  

 Die im Gesetzentwurf vorgesehene Neuerung, wonach alle Gemeinderäte an allen 
Ortschaftsratssitzungen mit beratender Stimme hätten teilnehmen können, wird geändert. 
Somit können wie bisher nur GemeinderätInnen aus der jeweiligen Ortschaft mit beratender 
Stimme in Ortschaftsratssitzungen mitwirken (§ 69 Abs. 4 Satz 2 GemO). 

 Alle Fraktionen erhalten ein Publikationsrecht im Amtsblatt der Gemeinde, sofern es ein 
solches gibt. Dessen nähere Ausgestaltung bleibt den Städten und Gemeinden überlassen    
(§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 DVO GemO). 

 Die Regelung zur Erstattung von Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- 
oder betreuungsbedürftigen Angehörigen wird selbstverwaltungsgerechter ausgestaltet (§ 
19 Abs. 4 GemO). Ins Gesetz kommt der Grundsatz, dass erstattet wird. Die nähere 
Ausgestaltung wird der kommunalen Selbstverwaltung überlassen. 

 Die Option für rechtswirksame Internetbekanntmachungen der Städte und Gemeinden wird 
eingeführt. Dazu werden wir im Gesetzgebungsverfahren einen Antrag einbringen.  

Übersicht Änderung der Landesverfassung 
(gemeinsam unter allen Fraktionen des Landtages vereinbart) 

 
Auch auf Landesebene wird es mehr Mitsprachemöglichkeiten geben, so mit dem neuen Instrument 
einer sog. Volksinitiative: 

  Mit der Unterstützung von 40.000 wahlberechtigten Unterzeichnern in freier Sammlung 
innerhalb einer Frist von zwölf Monaten erwächst dem Landtag die Pflicht, sich mit dem 
Thema der Volksinitiative zu befassen. 

 Volksbegehren können leichter zustande kommen: Das Quorum wird von einem Sechstel auf 
ein Zehntel der Wahlberechtigten abgesenkt. Die Sammlung erfolgt in einer Kombination aus 
freier Sammlung binnen sechs Monaten und einer Amtssammlung von drei Monaten.      
Auch das Zustimmungsquorum der Volksabstimmung wird von einem Drittel auf ein Fünftel 
der Stimmberechtigten abgesenkt. 


